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Stand: 16.11.2011 
 
 

 
 

Satzung und Ordnungen 
OV Köln-Mülheim (OV9) 

 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet  
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9) ist Ortsverband der Bundespar-
tei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, des Landesverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Köln. 
Die Kurzbezeichnung lautet GRÜNE OV Köln-Mülheim (OV9). Sein Tätigkeitsbereich 
erstreckt sich auf den Bezirk Köln-Mülheim mit den Stadtteilen Buchforst, Buchheim, 
Delbrück, Dünnwald, Flittard, Holweide, Höhenhaus, Mülheim und Stammheim. Er 
hat seinen Sitz in Köln-Mülheim. 
 
 
 
§ 2 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9) kann werden, 
wer die Grundsätze (Grundkonsens und Satzung) von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und die Programme anerkennt, keiner anderen im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland tätigen Partei angehört, im Bezirk Köln-Mülheim seinen Wohnsitz hat 
und mindestens 14 Jahre alt ist. 
Personen, die infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besit-
zen, können nicht Mitglied werden. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht Vor-
aussetzung für die Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft oder Mitarbeit in (neo-) faschisti-
schen Organisationen ist mit einer Mitgliedschaft im BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
nicht vereinbar. 
 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Kreisvorstand, auf Antrag. Wird eine Auf-
nahme abgelehnt, hat der Kreisvorstand dies schriftlich gegenüber der/dem Bewer-
ber*in zu begründen. Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann bei der 
Kreismitgliederversammlung Einspruch eingelegt werden. Die Kreismitgliederver-
sammlung entscheidet mit der Mehrheit der gültigen Stimmen. 
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(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch das zuständige Gremium. Sie 
endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist gegenüber dem zuständi-
gen Kreisverband zu erklären. 
 
(4) Ein Mitglied kann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich 
gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnungen der Partei 
verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Über den Ausschluss oder ent-
sprechende Ordnungsmaßnahmen entscheidet das zuständige Schiedsgericht auf 
Antrag. Antragsberechtigt sind alle Organe des Ortsverbandes. Das Nähere regelt 
die Kreisschiedsgerichtsordnung. 
 
(5) Der Eintritt in eine andere im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland tätigen Par-
tei oder Wähler*innenvereinigung oder die Kandidatur oder Mitarbeit für eine konkur-
rierende Liste oder der Aufruf zur Wahl einer konkurrierenden Liste wird als Austritt 
gewertet. Der Kreisvorstand kann durch Beschluss diesen Umstand feststellen und 
das Mitglied aus der Mitgliederliste streichen. 
 
(6) Zahlt ein Mitglied länger als drei Monate nach Fälligkeit laut KV-Satzung keinen 
Beitrag, so gilt dies nach Ablauf eines Monats nach Zustellung der zweiten Mahnung 
als Austritt. Auf diese Folge muss in der zweiten Mahnung hingewiesen werden.  
 
(7) Verlegt ein Mitglied seinen ständigen Wohnsitz außerhalb des bisher zuständigen 
Ortsverbandes, so wird die Mitgliedschaft auf den für den neuen Wohnsitz zuständi-
gen Gebietsverband übertragen. Einer erneuten Aufnahme als Mitglied bedarf es 
hierbei nicht. Über Ausnahmen entscheidet der Kreisvorstand. Bei einem Ortswech-
sel ins Ausland bleibt die Mitgliedschaft im bisherigen Ortsverband bestehen.  
 
 
 
§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht:  

1. An der politischen Willensbildung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der übli-
chen Weise, z.B. Aussprachen, Anträge, Abstimmungen und Wahlen, mitzu-
wirken.  

2. An überörtlichen Delegiertenversammlungen als Gast teilzunehmen. 
3. Im Rahmen der Gesetze und der Satzungen an der Aufstellung von Kandi-

dat*innen mitzuwirken, sobald es das wahlfähige Alter erreicht hat. 
4. Sich selbst bei diesen Anlässen um eine Kandidatur zu bewerben. 
5. Innerhalb von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das aktive und passive Wahlrecht 

auszuüben. 
 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht: 

1. Die in den Programmen festgelegten Ziele zu vertreten. 
2. Die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane anzuerkennen. 
3. Seinen Beitrag pünktlich zu entrichten.  
 

(3) Kommunale Mandatsträger*innen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-
Mülheim (OV9) leisten neben ihren satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträgen Mandats-
beiträge an den Ortsverband. Die Höhe der Mandatsbeiträge wird in der Finanzord-
nung bestimmt.  
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§ 4 Organe des Ortsverbandes  
 
(1) Organe des Ortsverbandes sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
Die Delegierten des Ortsverbandes sind grundsätzlich an Beschlüsse der Organe 
des Ortsverbandes gebunden. 
 
(2) Der Ortsverband entsendet Delegierte in den Delegiertenrat des Kreisverbandes 
nach dem Schlüssel laut Kreisverbandssatzung. 
 
 
§ 5 Mitgliederversammlung (MV)  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ. Sie be-
stimmt die Politik des Ortsverbandes. Beschlüsse der Mitgliederversammlung können 
nur durch Mitgliederversammlungsbeschluss oder durch Urabstimmung geändert 
werden. Es gilt die Urabstimmungsordnung des Kreisverbandes. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushalt, die Satzung und die ihr 
nachfolgenden Ordnungen. Sie wählt den Vorstand, mindestens zwei Rechnungsprü-
fer*innen, die Delegierten und die Kandidat*innen für die Teilnahme an Wahlen in 
geheimer Wahl.  
 
(3) Vorstand, Delegierte und Rechnungsprüfer*innen werden für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt, soweit dem keine übergeordneten Bestimmungen entgegenstehen. 
Die Amtszeit endet auch im Falle von Nachwahlen mit der Neuwahl. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
entgegen. Dessen finanzieller Teil ist durch die Rechnungsprüfer*innen zu prüfen. 
Das Ergebnis der Prüfung ist der Mitgliederversammlung vor der Beschlussfassung 
in schriftlicher Form vorzulegen und soll eine Empfehlung auf Entlastung bzw. Nicht-
entlastung des Vorstandes beinhalten. Danach entscheidet die Mitgliederversamm-
lung über die Entlastung des Vorstands. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Wahlkampfteams und be-
schließt über das Wahlkampfbudget. 
 
(6) Eine Mitgliederversammlung muss einmal im Kalenderjahr stattfinden. Die erste 
Mitgliederversammlung soll bis Ende Januar stattfinden und beinhaltet den Rechen-
schaftsbericht. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit 
einer Frist von mindestens 10 Tagen einberufen. Weitere Mitgliederversammlungen 
finden häufiger, mindestens ein Mal im Quartal statt. 
 
(7) Eine Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn dies 
mindestens 10 Prozent der Mitglieder oder ein Organ unter Angabe der zur Beratung 
stehenden Gegenstände verlangen. Das Ersuchen ist schriftlich zu stellen. 
 
(8) Sollte es die Situation erfordern, so kann eine Mitgliederversammlung mit verkürz-
ter Einladungsfrist einberufen werden. Diese Dringlichkeit muss von der Mitglieder-
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versammlung zu Beginn der Sitzung durch Beschluss festgestellt werden. Bei Mit-
gliederversammlungen mit verkürzter Einladungsfrist dürfen nur die in der Einladung 
genannten Tagesordnungspunkte behandelt werden; die Aufnahme weiterer Ver-
handlungsgegenstände ist ausgeschlossen. Satzungsänderungen, Wahlen und Ab-
wahlen können nicht im Wege einer Dringlichkeitssitzung erfolgen. 
 
 
§ 5a Vetorecht der Frauen bei Mitgliederversammlung en / Frauenmitgliederver-
sammlung  
 
(1) Jede Frau, die Mitglied des Ortsverbands ist, hat das Recht, auf einer Mitglieder-
versammlung bei Fragen, von denen Frauen besonders betroffen sind, eine geson-
derte Abstimmung unter den anwesenden Frauen zur verlangen. Fällt die Entschei-
dung der anwesenden Frauen anders aus als die von der Gesamtmitgliederver-
sammlung, so hat die Abstimmung der Frauen auf die Entscheidung aufschiebende 
Wirkung. Dies gilt analog für abweichende Entscheidungen einer Frauenmitglieder-
versammlung. Eine Frauenmitgliederversammlung wird entsprechend der Satzung 
des Kreisverbandes einberufen.  
 
(2) Die Frauenmitgliederversammlung ist eine Versammlung der weiblichen Mitglie-
der von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9) 
 
(3) Die Frauenmitgliederversammlung tagt mindestens einmal jährlich. 
 
(4) Der Vorstand beruft mindestens 14 Tage vorher unter Angabe der vorläufigen 
Tagesordnung die Frauenmitgliederversammlung ein. 
 
(5) Auf Verlangen eines Zehntels der weiblichen Mitglieder des Ortsverbandes oder 
aller weiblichen Mitglieder des Vorstandes muss der Vorstand unverzüglich eine 
Frauenmitgliederversammlung einberufen. 
 
(6) Beschlüsse der Versammlung sind zu protokollieren. 
 
(7) Die Frauenmitgliederversammlung (FMV) fasst Beschlüsse zu frauenspezifischen 
Gesichtspunkten. Lehnt Mitgliederversammlung (MV) die Beschlüsse der FMV ab, 
wird diese erneut damit befasst. Bestätigt sie ihren Beschluss mit einer 2/3 Mehrheit, 
wird dieser der MV erneut vorgelegt. Die MV kann diesen mit einer 2/3 Mehrheit ab-
lehnen. Bei einer erneuten Ablehnung durch die MV werden die Beschlüsse geson-
dert gekennzeichnet und protokolliert. 
 
(8) Hinsichtlich der Beschlussfassung gelten die Regelungen des § 7 sinngemäß. 
 
 
 
§ 6 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand ist paritätisch besetzt. Er besteht aus sechs Personen, davon zwei 
gleichberechtigten SprecherInnen, darunter mindestens eine Frau, der/dem Kassie-
rerIn und drei weiteren Mitgliedern. SprecherInnen und KassiererIn vertreten den 
Ortsverband im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB gemeinschaftlich nach außen (Ge-



 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   Satzung und Ordnungen, Seite  5 

schäftsführender Vorstand). Im Innenverhältnis sind die Vorstandsmitglieder gleich-
berechtigt. 
 
(2) Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die in einem finanziellen Abhängig-
keitsverhältnis zum Ortsverband stehen, können kein Vorstandsamt bekleiden. 
 
(3) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln und der Vorstand insgesamt von der Mitglie-
derversammlung mit absoluter Mehrheit abwählbar. Das Ersuchen kann nicht Ge-
genstand einer Dringlichkeitsentscheidung sein und ist schriftlich zu stellen und in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung aufzuführen. 
 
(4) Nachwahlen zum Vorstand sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchzuführen, 
wenn die Mindestzahl von vier Mitgliedern unterschritten wird oder zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes ausgeschieden sind. 
 
(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Ortsverbandes nach Gesetz und Satzung 
sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und sonstigen ihm übergeordne-
ten Parteigremien.  
 
(6) Protokolle und Beschlüsse sowie eine aktuelle Finanzübersicht sind dem neuge-
wählten Vorstand unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
 
(7) Der Vorstand koordiniert die Aufgaben des Ortsverbands und ist für die Öffent-
lichkeitsarbeit, für Transparenz, Personalentwicklung und Mitgliederförderung ver-
antwortlich. Auf Vorschlag der Mitgliederversammlung beauftragt der Vorstand Mit-
glieder mit der Wahrnehmung besonderer, von der Mitgliederversammlung definierter 
Aufgaben. 
 
 
§ 7 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Öffent lichkeit  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn zu ihr satzungsgemäß ein-
geladen wurde und mindestens 10% der Mitglieder anwesend sind. Es ist eine An-
wesenheitsliste zu führen. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, 
sofern keine andere Beschlussfassung vorgeschrieben ist. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwe-
send sind. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 
(3) Alle Organe des Ortsverbandes tagen in der Regel öffentlich. Durch Beschluss 
mit einfacher Mehrheit kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Sie tagen 
jedoch in jedem Fall parteiöffentlich. Personalangelegenheiten sind nicht-öffentlich, 
auch nicht partei-öffentlich zu behandeln. 
 
(4) Beschlüsse der Organe und Wahlergebnisse sind durch Protokolle zu beurkun-
den. Das Protokoll bedarf der Genehmigung durch das entsprechende Organ und 
muss spätestens zur nächsten Sitzung vorliegen. 
 
 
§ 8 Mindestparität  
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(1) Alle auf Ortsverbandsebene zu wählenden Delegierten, Gremien und Organe sind 
mindestens zur Hälfte mit Frauen durch Wahl zu besetzen. 
 
(2) Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt 
werden, so entscheidet die Versammlung über das weitere Verfahren. 
 
(3) Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden weibli-
chen Mitglieder. (Frauenvotum) 
 
 
 
§ 9 Datenschutz  
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führen eine Mitgliederdatei auf EDV-Grundlage. Die Mit-
glieder haben das Recht auf Schutz ihrer Daten. Personenbezogene Mitgliederdaten 
dürfen nur vom Vorstand und von mit der Datenpflege Beauftragte und nur zu sat-
zungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die Veröffentlichung personenbezoge-
ner Daten bedarf der Zustimmung des jeweiligen Mitglieds, sofern keine gesetzliche 
Grundlage existiert. Der Missbrauch von Daten ist parteischädigendes Verhalten im 
Sinne des Parteiengesetzes. 
 
 
 
§ 10  Rechnungsprüfung  
 
(1) Rechnungsprüfer*in kann nicht sein, wer im zu prüfenden Zeitraum ein Vorstand-
samt im Ortsverband bekleidet hat, oder an der Erstellung des Rechenschaftsberich-
tes beteiligt war. 
 
(2) Eine Rechnungsprüfung hat im Vorfeld der Entlastung des Vorstandes zu erfol-
gen. Die Rechnungsprüfer*innen sind auch unangemeldet jederzeit berechtigt zu 
prüfen, insbesondere auch auf Einhaltung gesetzlicher und satzungsmäßiger Be-
stimmungen. Die Rechnungsprüfer*innen entscheiden über Umfang und zu prüfende 
Sachverhalte.  
 
(3) Ergeben sich aus der Prüfung Fragen oder Unstimmigkeiten, so hat der Vorstand 
in angemessener Frist die erforderliche Aufklärung beizubringen. 
 
(4) Das Ergebnis der Rechnungsprüfung ist der Mitgliederversammlung in schriftli-
cher Form mitzuteilen und dem Rechenschaftsbericht beizulegen. 
 
 
 
§ 11 Satzungsänderung  
 
(1) Über die Änderung dieser Satzung entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit. Die zu ändernden Passagen sind in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung aufzuführen. 
 
(2) Die Finanzordnung und die Geschäftsordnung sind integraler Bestandteil der Sat-
zung des Ortsverbandes. 
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(3) Die Änderung der nachfolgenden Ordnungen bedarf der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder einer Mitgliederversammlung. Die zu ändernden Passagen sind in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung aufzuführen, sie können nicht Gegenstand 
einer Dringlichkeitsentscheidung sein. 
 
(4) Die Änderungen treten mit ihrer ordnungsgemäßen Verabschiedung in Kraft. 
 
 
 
§ 12 Auflösung  
 
(1) Über die Auflösung des Ortsverbandes entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit Zweidrittelmehrheit. Dieser Beschlussvorschlag kann nicht Gegenstand einer 
Dringlichkeitsentscheidung sein, sondern ist nur bei eingehaltener Einladungsfrist 
möglich. Der Beschluss der Mitgliederversammlung über die Auflösung bedarf der 
Bestätigung durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Urabstimmung 
aller Mitglieder des Ortsverbandes. Es gilt die Urabstimmungsordnung des Kreisver-
bandes. 
 
(2) Das Vermögen des Ortsverbandes fällt bei Auflösung an den räumlich zuständi-
gen Kreisverband Köln, der das Vermögen treuhänderisch verwaltet. 
 
 
 
§ 13 Schlussbestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung und der anhängenden Finanz- und 
Geschäftsordnung gegen geltendes Recht verstoßen, bleiben die übrigen Regelun-
gen unberührt. 
 
 
 
 
Beschlossen durch die MV am:  16.11.2011 
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Finanzordnung (FO) 
 
 
 
§ 1 Rechenschaftsbericht 
 
(1) Der Vorstand hat der MV über die Herkunft und Verwendung der Mittel sowie 
über das Vermögen zum Ende des Kalenderjahres in seinem Rechenschaftsbericht 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen,  nach den Bestimmungen 
des Parteiengesetzes öffentlich Rechenschaft zu geben. Er wird vom geschäftsfüh-
renden Vorstand, zumindest von der/dem Kassierer*in und einer/m Sprecher*in, un-
terzeichnet. 
 
(2) Um die fristgerechte Vorlage des Rechenschaftsberichtes sicherzustellen, legt der 
Ortsverband dem Kreisverband bis zum 12. Februar eines jeden Jahres Rechen-
schaft auf der Grundlage des bundeseinheitlichen Kontenplans ab. 
 
(3) Die Kreiskassierer*innen sind für die ordnungsgemäße Kassenführung der Kreis-
verbände und ihrer Gliederungen verantwortlich. Der Ortsverband ist verpflichtet, 
der/dem Kreiskassierer*in zu diesem Zweck Rechenschaft über die Finanzen des 
Ortsverbandes zu geben. 
 
 
 
§ 2  Haushalt 
 
(1) Die/der Kassierer*in gibt dem Vorstand und der MV zu Beginn eines jeden Jahres 
eine Übersicht über den Vermögensstand und eine Vorausschau über die satzungs-
mäßigen Einnahmen und die wesentlichen im Haushaltsjahr zu erwartenden Ausga-
benpositionen. In Jahren, in denen Wahlkämpfe geführt werden stellt die/der Kassie-
rer*in ein gesondertes Wahlkampfbudget auf. 
Über die Annahme des Wahlkampfbudgets entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 
(2) Gelder können nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Kredite an 
Dritte sind satzungswidrig und damit unzulässig. Eine Kreditvergabe ist nur möglich 
an Parteigliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
(3) Die/der Kassierer*in ist in Finanzfragen allen Organen des Ortsverbandes jeder-
zeit auskunftspflichtig. Sie/er hat vierteljährlich sowie bei Bedarf dem Vorstand eine 
Übersicht über die aktuelle Finanzsituation zu geben. 
 
(4) Das Rechnungswesen unterliegt den Grundsätzen der “Doppelten Buchführung”. 
Finanzanordnungen (Einnahmen und Ausgaben) bedürfen der sachlichen und rech-
nerischen Kontrolle durch die/den Kassierer*in. Haushaltsführung, Buchführung, Kas-
sen- und Bankgeschäfte obliegen der/dem Kassierer*in. Buchungen erfolgen grund-
sätzlich nur nach Geldfluss, allerdings sind am Jahresende die entsprechenden Peri-
odenabgrenzungen vorzunehmen. 
 
(5) Grundsätzlich entscheidet die MV über sämtliche Ausgaben des OV. Ausgaben 
für den allgemeinen Geschäftsbetrieb bis zu 100 Euro je Quartal im Einzelfall können 
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durch ein Vorstandsmitglied alleine veranlasst werden. Über Beträge bis insgesamt 
500 Euro je Quartal kann der Vorstand, ggf. im Wege des Umlaufbeschlusses, ent-
scheiden (Aktionshaushalt des Vorstandes). Ausgaben über 500 Euro sind nur nach 
vorheriger Zustimmung der Mitgliederversammlung zulässig. Die nach Satz 2 und 3 
vom Vorstand getätigten Ausgaben sind der Mitgliederversammlung zum nächstmög-
lichen Termin vorzulegen. 
 
(6) Zeichnungsberechtigt ist der geschäftsführende Vorstand. Zahlungsanweisungen 
werden von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern autorisiert. Dies kann im Wege eines 
Umlaufbeschlusses per E-Mail erfolgen. 
 
 
 
§ 3 Beiträge  
 
(1) Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Es gilt die Beitrags- und Kassenordnung des Kreisverbandes. 
 
(2) Mandatsträger*innen in der Bezirksvertretung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
leisten neben ihren satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträgen Mandatsbeiträge an den 
Ortsverband. Die Höhe der Mandatsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung im 
Voraus für die kommende Legislaturperiode festgelegt. Sie darf 20% der Aufwands-
entschädigung nicht unterschreiten. Über individuelle Ausnahmen (Härtefalle) ent-
scheidet der Vorstand auf Antrag. 
 
(3) Die individuellen Zahlungen der Mandatsbeiträge sind jährlich in Bezug auf das 
Soll den Mitgliedern bekannt zu geben. 
 
(4) Kommt ein Mitglied seiner Beitragspflicht bis zum Jahresende gemäß diesem § 3 
nicht nach, so verliert es das Recht auf Stimmausübung in den Gremien des OV so 
lange bis es seine Beitragpflicht (Mitgliedsbeiträge und Mandatsbeiträge) erfüllt hat. 
 
 
 
§ 4 Spenden 
 
(1) Der Ortsverband ist berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen sind 
Spenden, die im Sinne des Parteiengesetzes unzulässig sind. Solche Spenden sind 
unverzüglich den Spender*innen zurück zu überweisen, oder über den Landesver-
band unverzüglich an das Präsidium des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. 
 
(2) Hat der Ortsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie weiterzuleiten, 
oder erlangte Spenden nicht im Rechenschaftsbericht veröffentlicht, so haftet er für 
den gemäß Parteiengesetz zustehenden Anspruch auf Parteienfinanzierungsgelder 
in Höhe des Dreifachen der rechtswidrig erlangten oder nicht veröffentlichten Spen-
den. 
 
(3) Spenden sind im Rechenschaftsbericht unter Angabe des Namens und der An-
schrift des Spenders bzw. der Spenderin zu verzeichnen. 
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(4) Zuwendungsbescheinigungen werden vom Bundes-, den Landes- oder Kreisver-
band erteilt. Auf ihnen wird vermerkt, dass diese Zuwendungsbescheinigung sämtli-
che Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge, Mandatsbeiträge, Spenden und Verzichts-
spenden) des Vorjahres beinhaltet. Eine vor Ablauf des Rechnungsjahres ausgehän-
digte Zuwendungsbescheinigung muss den Tag der Zuwendung ausweisen. 
 
 
 
§ 5  Kostenerstattung  
 
(1) Erstattungsfähig sind Kosten, die Mitgliedern entstehen bei der Wahrnehmung 
von Ämtern oder Aufgaben, die sie von der Mitgliederversammlung oder einem Or-
gan erhalten haben (Vorstand, Delegierte, Rechnungsprüfer*innen, Beauftragte). 
Nichtmitgliedern können Kosten nicht erstattet werden. 
 
(2) Erstattet werden die nachgewiesenen Kosten bei Benutzung der 2. Klasse öffent-
licher Verkehrsmittel, bzw. die nach den jeweiligen Steuerrichtlinien vorgesehenen 
Erstattungsbeiträge für Reisekosten. 
 
Zur Unterstreichung der politischen Forderung nach massiver Einschränkung des 
motorisierten Individualverkehrs sollen die für private Kraftfahrzeuge geltend ge-
machten Kosten in voller Höhe an BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gespendet werden. 
 
(3) Die Benutzung der BahnCard wird empfohlen. Die BahnCard kann auf Antrag bis 
zu 100% erstattet werden, wenn dies für die entsendende Gliederung von wirtschaft-
lichem Vorteil ist. 
 
(4) Inlandsflüge sind von der Erstattung grundsätzlich ausgenommen. 
 
(5) Die Erstattungsanträge können nur bei der entsendenden Gliederung eingereicht 
und erstattet werden. Dafür sollen die vom Landesverband vorgesehenen Reisekos-
tenformulare verwendet werden, auf denen die jeweils gültigen Erstattungssätze 
vermerkt sind. 
 
(6) Sachaufwendungen werden nur gegen Vorlage von Originalbelegen erstattet, die 
in ursächlichem Zusammenhang mit der anzurechnenden Tätigkeit stehen. 
 
(7) Aufwendungen, die nicht durch diese Kostenerstattungsregelungen erfasst sind, 
oder deren Einzelbelege abhanden gekommen sind, können nur im Wege einer Aus-
nahmeregelung durch einen Vorstandsbeschluss erstattet werden. 
 
(8) Erstattungsanträge sollen zeitnah, spätestens jedoch monatlich gestellt werden. 
Sie müssen bis spätestens 15. Januar des Folgejahres gestellt werden. 
 
(9) Mit Rücksicht auf die politischen Beschlüsse und auf die Kassenlage werden die 
erstattungsberechtigten Personen gebeten, den erstattungsfähigen Betrag oder ei-
nen Teilbetrag der Partei als Spende zur Verfügung zu stellen. 
 
(10) Erstattungsanträge sind von der/dem Kassierer*in auf rechnerische und sachli-
che Richtigkeit zu prüfen. 
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§ 6  Zuschüsse an Dritte (lokaler Ökofonds) 
 
(1) Zuschüsse an Dritte sind Geldleistungen oder Leistungen in Geldes Wert von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die auf Antrag von Initiativen, Projekten oder Vereinen 
für eine bestimmte, vorher definierte und öffentlichkeitswirksame Aufgabe im Gel-
tungsbereich dieser Satzung, zufließen. 
 
(2) Zuschüsse werden auf Antrag von der Mitgliederversammlung beschlossen. Da-
bei ist zu prüfen, ob: 
1. das zu fördernde Projekt im programmatischen Bereich von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN liegt, 
2. der gestellte Antrag eine detaillierte Kostenaufstellung aufweist, 
3. dem Antrag eine Beschreibung des Vereins, Projektes etc. und seiner Ziele bei-
liegt, 
4. von Seiten der Projektträgerin veröffentlicht wird, dass das Projekt mit Mitteln von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9) gefördert wurde. 
 
 
 
§ 7 Geldanlagen 
 
Finanzanlagen dürfen nur auf Festgeldkonten beim Landes- oder Bundesverband 
angelegt werden. 
 
 
 
§ 8 Aufbewahrung der Unterlagen 
 
Die Konten und die Buchhaltungsbelege, inklusive der Beschlüsse müssen 10 Jahre 
aufbewahrt werden. Verantwortlich hierfür ist der amtierende Vorstand. 
 
 
 
§ 9 Finanzielle Zusammenarbeit mit Fraktionen 
 
(1) Grundsätzlich müssen Partei- und Fraktionsgelder getrennt sein. Gemeinsame 
Konten sind nicht möglich. Bei gemeinschaftlicher Nutzung von Räumen, Personal 
oder anderer Mittel des Geschäftsbedarfs muss es hierüber schriftliche Vereinbarun-
gen geben, die garantieren, dass die Partei keine finanziellen Vorteile aus der ge-
meinsamen Nutzung zieht. Diese Vereinbarung ist jährlich zu aktualisieren. 
 
(2) Zuwendungen von Fraktionen an die Partei sind verboten. 
 
 
 
Beschlossen durch die MV am: 16.11.2011 
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Geschäftsordnung (GO) 
 
 
 
§ 1 Zusammentreten  
 
(1) Die Mitgliederversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim 
(OV9) tritt häufiger, mindestens einmal im Quartal zusammen. Sie wird vom ge-
schäftsführenden Vorstand mit einer Frist von 10 Tagen und einem Vorschlag zur 
Tagesordnung schriftlich einberufen. Die Zustellung der Einladung und der Tagungs-
unterlagen kann auch per Fax oder per Email erfolgen, sofern das einzelne Mitglied 
dem zugestimmt hat. Ansonsten muss die Einladung auf dem Postwege zugestellt 
werden. 
 
(2) Für jede Sitzung ist eine Anwesenheitsliste auszulegen, in die sich die Mitglieder 
einzutragen haben. Eventuell auszugebende Stimmzettel werden vor der Abstim-
mung verteilt. Hierbei findet eine Prüfung gegen die Anwesenheitsliste statt. 
 
(3) Die Dauer der Sitzung wird auf maximal drei Stunden begrenzt. Eine Verlänge-
rung ist auf Antrag möglich. 
 
(4) Die Leitung der Versammlung obliegt dem Vorstand. Auf Antrag kann die Mitglie-
derversammlung eine andere Versammlungsleitung beschließen. Das Hausrecht 
wird von der Versammlungsleitung ausgeübt. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung und der Vorstand können inhaltliche Arbeitskreise 
einrichten. Diese stehen allen Mitgliedern offen und fassen keine Beschlüsse. 
 
 
 
§ 2 Tagesordnung  
 
(1) Die Tagesordnung wird vom Vorstand unter Berücksichtigung der zur Beratung 
anstehenden Gegenstände und eventueller Anträge erstellt. 
 
(2) Die Tagesordnung soll mindestens die Tagesordnungspunkte (TOP'e) enthalten: 
- Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
- Wahl einer/s Protokollant*in 
- Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung 
- Verabschiedung der Tagesordnung 
- Bericht des Vorstandes, der Fraktion und der Delegierten 
- Verschiedenes/Termine 
 
Dabei darf bei dem Punkt Verschiedenes/Termine kein Beschluss gefasst werden, 
vielmehr dient er lediglich zum Informationsaustausch. 
 
 
(3) Die vorgeschlagene Tagesordnung kann beim TOP “Verabschiedung der Tages-
ordnung” durch Beschluss der Versammlung verändert werden: Die Versammlung 
kann auf Antrag eines Mitgliedes neue Tagesordnungspunkte aufnehmen, die Rei-
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henfolge ändern, verwandte Punkte miteinander verbinden oder Punkte von der Ta-
gesordnung absetzen.  
 
 
 
§ 3 Beschlussfähigkeit  
 
(1) Die Beschlussfähigkeit richtet sich nach den Bestimmungen der Satzung. Die Be-
schlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festgestellt. Ist die Versammlung be-
schlussfähig, so kann die Beschlussunfähigkeit nur noch bei einer Abstimmung fest-
gestellt werden. Dazu bedarf es des Antrages eines Mitglieds. 
 
(2) Wird zu Beginn der Versammlung die Beschlussunfähigkeit festgestellt, so 
schließt die Versammlungsleitung die Sitzung. Daraufhin ist unverzüglich zu einer 
neuen Sitzung mit unveränderter Tagesordnung einzuladen.  
 
(3) Wird die Beschlussunfähigkeit nach Eintritt in die Tagesordnung festgestellt, so 
sind die nicht behandelten Punkte der nächsten Mitgliederversammlung erneut vor-
zulegen. 
 
 
 
§ 4 Redeliste  
 
(1) Es wird eine quotierte Redeliste geführt, bei der, unter Berücksichtigung der Rei-
henfolge der Wortmeldungen, abwechselnd einer Frau und einem Mann das Wort zu 
erteilen ist. Anwesenden Gästen kann das Rederecht eingeräumt werden. Das quo-
tierte Erstredner*innenrecht kann auf Antrag eingeräumt werden. 
 
(2) Ist zu einem Beratungsgegenstand ein Antrag gestellt, so erteilt die Versamm-
lungsleitung zuerst der/dem Antragsteller*in das Wort. 
Während einer Abstimmung kann das Wort nicht erteilt werden. 
 
 
 
§ 5 Anträge  
 
(1) Zur Sache antragsberechtigt ist jedes Mitglied und die Organe von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9). Anträge sollen begründet werden und so 
gefasst sein, dass mit “dafür (ja)” oder “dagegen (nein)” abgestimmt werden kann. 
 
(2) Antragsberechtigt zur Geschäftsordnung ist jedes Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN OV Köln-Mülheim (OV9). Anträge zur Geschäftsordnung sind gesondert 
und vor der weiteren Beratung der Sache zu behandeln. Sie sind während einer lau-
fenden Abstimmung unzulässig.  
Ein Antrag zur Geschäftsordnung soll kurz begründet werden. Die Gegenrede ist zu-
lässig. 
 
Anträge zur Geschäftsordnung umfassen insbesondere: 
a) Übergang zur Tagesordnung 
b) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 
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c) Schluss der Debatte oder der Redeliste 
d) Vorschlag zum Abstimmungsverfahren, insbesondere die Teilung der zur Abstim-
mung stehenden Frage 
e) Antrag auf Rückholung eines Tagesordnungspunktes 
f) Verweisung an ein anderes Organ des OV 
g) Vertagung eines Tagesordnungspunktes 
h) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 
i) Änderung der Redezeit 
j) Verlängerung der Sitzungszeit 
k) geheime oder namentliche Abstimmung 
 
Einem Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung muss ohne Gegenrede 
stattgegeben werden. Dabei geht die geheime der namentlichen Abstimmung vor. 
 
 
 
§ 6 Beschlussfassung  
 
(1) Nach Schluss der Beratung eröffnet die Versammlungsleitung die Abstimmung, 
indem die zur Abstimmung stehende Frage gestellt wird. Die Abstimmung erfolgt in 
der Regel durch Handaufheben. Liegen zur gleichen Sache mehrere Anträge vor, so 
wird zunächst über den weitestgehenden abgestimmt. Die Versammlungsleitung ent-
scheidet darüber, welcher Antrag der weitestgehende ist. Stehen mehrere Anträge 
zur Abstimmung, so können diese aber auch einander gegenübergestellt werden (Al-
ternativabstimmung). Angenommen ist hierbei der Antrag, der die meisten Ja-
Stimmen auf sich vereinigt. 
 
(2) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Das Ergebnis einer Abstimmung stellt die Versammlungsleitung fest und verkündet 
es. Bei Beschlüssen, die einer qualifizierten Mehrheit bedürfen, stellt die Versamm-
lungsleitung diese ausdrücklich fest. 
 
(3) Eine einfache Mehrheit liegt vor, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen ab-
gegeben wurden. Eine absolute Mehrheit liegt vor, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-
Stimmen und Enthaltungen abgegeben wurden. Eine Zweidrittelmehrheit liegt vor, 
wenn mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen mit Ja votieren. 
 
 
 
§ 7 Wahlen  
 
(1) Alle Personenwahlen werden in geheimer Wahl durchgeführt. 
 
(2) Gewählt wird generell jeder Platz einzeln. Auf Antrag können mehrere Plätze mit 
einem Stimmzettel gewählt werden, wenn dies praktikabel ist und die Kandidatenlage 
es zuläßt. 
 
Gewählt ist, wer mindestens die absolute Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stim-
men erhalten hat. 
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Erreicht im ersten Wahlgang keiner der Kandidat*innen die absolute Mehrheit, treten 
im zweiten Wahlgang nur noch die beiden Bestplazierten gegeneinander an. 
Erreicht auch im zweiten Wahlgang keiner der Kandidat*innen die absolute Mehrheit, 
ist der Durchlauf beendet und es beginnt ein neuer mit ebenfalls wieder zwei Wahl-
gängen nach dem oben erläuterten Prozedere. Zu diesem Durchlauf dürfen alle 
KandidatInnen des vorherigen Durchlaufes noch einmal antreten, sowie auch Mit-
glieder, die vorher noch nicht kandidiert haben. 
 
(3) Gültig sind alle abgegebenen Stimmen, die zweifelsfrei den Willen des Mitglieds 
erkennen lassen. 
 
 
 
§ 8 Protokoll  
 
(1) Über jede Sitzung ist ein Protokoll von einer/m zu Beginn der Sitzung zu wählen-
den Protokollant*in anzufertigen. Dieses Protokoll muss enthalten: 
a) Tagungsort, Tagesordnung, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) die Anwesenheitsliste, (in der Regel als Anlage zum Protokoll), 
c) die gestellten Anträge im Wortlaut und deren Abstimmungsergebnisse, 
d) bei namentlicher Abstimmung das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder 
e) bei Wahlen die Wahlvorschläge bzw. Kandidaturen und die Stimmergebnisse. 
 
(2) Das Protokoll wird den Mitgliedern in der Regel mit der Tagesordnung der folgen-
den Sitzung zugesandt und auf dieser Sitzung mit eventuellen Änderungen verab-
schiedet.  
 
 
§ 9 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand ist für die politische Zielsetzung und inhaltliche Ausgestaltung von 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung verantwortlich. Der Vorstand veranstaltet 
inhaltliche Versammlungen. Diese werden in der Regel in Verbindung mit Mitglieder-
versammlungen durchgeführt.  
 
(2) Vorstandssitzungen bedürfen keiner formellen Einladung, wenn diese regelmäßig 
stattfinden und Turnus und Sitzungsort allen OV-Mitgliedern bekannt ist. Sie sollen 
einmal im Monat stattfinden und sind mitgliederoffen 
 
(3) Der Vorstand ist für die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Sitzungsprotokolle 
und der Finanzunterlagen verantwortlich. Der Vorstand ist für die ordnungsgemäße 
Aufbewahrung der Sitzungsprotokolle und der Finanzunterlagen verantwortlich.       
Die Vorstandsmitglieder werden mit Namen, Adresse, Funktion und regulärem Wahl-
zeitraum dem Kreisverband mitgeteilt und dort archiviert. Die Protokolle und Finanz-
unterlagen werden jeweils vollständig bei zwei Vorstandsmitgliedern aufbewahrt; eine 
Kopie der Protokolle und Finanzunterlagen wird als Datei (E-Mail) an die Kreisge-
schäftsstelle gesandt. 
 
(4) Der Vorstand informiert die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen. 
 
Beschlossen durch die MV am: 16.11.2011 
 


